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Anordnung 
über die zusätzliche Wiederimpfung der 

Angehörigen einzelner Jahrgänge gegen Pocken
vom 3. Oktober 1967

Zur Verbesserung der Immunitätslage der Bevölke
rung der Deutschen Demokratischen Republik und zur 
Erhöhung des Impfschutzes gegen Pocken durch Wie
derimpfungen wird gemäß § 21 des Gesetzes vom 20. De
zember 1965 zur Verhütung und Bekämpfung übertrag
barer Krankheiten beim Menschen (GBl. I 1966 S. 29) 
und der Zweiten Durchführungsbestimmung vom 11. Ja
nuar 1966 zum Gesetz zur Verhütung und Bekämp
fung übertragbarer Krankheiten beim Menschen — 
Schutzimpfungen und andere Schutzanwendungen — 
(GBl. II S. 52) folgendes angeordnet:

91
(1) In den Jahren 1968 bis 1975 sind jährlich die Ange

hörigen eines Jahrganges der Jahrgänge 1926 bis 1933, 
beginnend mit dem Jahrgang 1933, gegen Pocken wie
derzuimpfen.

(2) Im Jahre 1968 sind die bisher nicht erfaßten Ange
hörigen der Jahrgänge 1934 bis 1950 gegen Pocken wie
derzuimpfen.

(3) Die Impfung gemäß Absätzen 1 und 2 ist eine 
Pflichtschutzimpf ung.

(4) Im übrigen finden die Bestimmungen der An
ordnung vom 11. Januar 1966 über die Schutzimpfung 
gegen Pocken (GBl. II S. 55) auch für die nach dieser 
Anordnung vorzunehmenden Schutzimpfungen Anwen
dung.

§ 2
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung 

in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 17. August 

1966 über die Durchführung von Schutzimpfungen gegen 
Pocken zur Schließung von Impflücken (GBl. II S. 593) 
außer Kraft.

Berlin, den 3. Oktober 1967
Der Minister 

für Gesundheitswesen
I. V.: Dr. G e h ri n g 

Staatssekretär 
und Erster Stellvertreter des Ministers

Anordnung Nr. 3* 
über die Schutzimpfung gegen Pocken

vom 2. Oktober 1967
Gemäß § 21 des Gesetzes vom 20. Dezember 1965 zur 

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei
ten beim Menschen (GBl. I 1966 S. 29) und der Zweiten 
Durchführungsbestimmung vom 11. Januar 1966 zum , 
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten beim Menschen — Schutzimpfungen und 
andere Schutzanwendungen — (GBl. II S. 52) wird fol
gendes angeordnet:

§ 1

Der §1 der Anordnung (Nr. 1) vom 11. Januar 1966 
über die Schutzimpfung gegen Pocken (GBl. II S. 55) 
erhält folgende Fassung:

* Anordnung Nr. 2 vom 21. Dezember I960 (GBl. II 1967 Nr. 2 
S. 16)
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